
4257 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 3. Juni 1992 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem Maßnahmen auf dem Gebiet der Familienbesteuerung 
getroffen werden (Familienbesteuerungsgesetz 1992) 

Änderungen gegenüber dem Gesetzentwurf in 510 der Beilagen 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschlußfassung im Gegenstand 
gegenüber dem Gesetzentwurf in 510 der Beilagen zu den Stenographischen 
Protokollen des Nationalrates, XVIII. GP, folgende Änderungen beschlos
sen: 

1. In der Z 4 lautet § 33 Abs. 4 Z 3 lit. a: 

"a) Einem Steuerpflichtigen. dem auf Grund des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 

Familienbeihilfe gewährt wird. steht im Wege der gemeinsamen Auszahlung mit der 

Familienbeihilfe ein Kinderabsetzbetrag von monatlich 350 Schilling für das erste Kind, 525 

Schilling für das zweite Kind und jeweils 700 Schilling für jedes weitere Kind zu. Wurden 

Kinderabsetzbeträge zu Unrecht bezogen, ist § 26 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 

anzuwenden. I! 

2. In der Z 12 lautet § 57 Abs. 2 Z 3 lit.a: 

"a) Einem Steuerpflichtigen, dem auf Grund des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 

Familienbeihilfe gewähn wird, steht im Wege der gemeinsamen Auszahlung mit der 

Familienbeihilfe ein Kinderabsetzbetrag von monatlich 350 Schilling für das erste Kind, 525 

Schilling für das zweite Kind und jeweils 700 Schilling für jedes weitere Kind zu. Wurden 

Kinderabsetzbeträge zu Unrecht bezogen, ist § 26 des Familientastenausgleichsgesetzes 1967 

anzuwenden. " 
I 
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